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Schöne Lieder, warme Worte,
tiefe Sehnsucht, ruhige Orte.
Gedanken die voll Liebe klingen,
Weihnachten möcht ich nur
mit Dir verbringen. 

Liebe  Bürgerinnen  und  Bürger, 
im Namen des Gemeinderats, der Ortschaftsräte und Ortsvorsteher wie auch persönlich 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2020. 
Zu unserem traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Sasbach darf ich jetzt schon am 
Sonntag, den 12. Januar 2020 um 11.00 Uhr in die Limburghalle einladen. 

Ihr 
 

Jürgen Scheiding, Bürgermeister 
 
 
PPPPPPPPPPPPPPPPP

 
 Einladung  zum  Neujahrsempfang 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die Gemeinde Sasbach a.K. lädt Sie herzlich zum Neujahrsempfang am 

Sonntag, 12. Januar 2020 
um 11.00 Uhr 

in die Limburghalle 

ein. 
Im Rahmen des Neujahrsempfangs finden traditionell auch die Ehrungen für besonderes En-
gagement durch die Gemeinde statt. 
Es würde mich freuen Sie persönlich begrüßen zu können. 

Ihr 
 

Jürgen Scheiding, Bürgermeister 
 

Montag, 23.12.2019
Abfuhr Graue Tonne 

Donnerstag, 26.12.2019
Gesangsverein Sponeck Jechtingen 
- Weihnachts- und Theatervorstellung 

Samstag, 28.12.2019
Gesangsverein Sponeck Jechtingen 
- Weihnachts- und Theatervorstellung 

Donnerstag, 02.01.2020
Abfuhr Gelber Sack 

Freitag, 03.01.2020
Sirenenüberprüfung 

Samstag, 04.01.2020
Grünschnittplatz geöffnet 

Landfrauen Jechtingen & 
Motocross-Club Jechtingen 
- Neujahrsfeuer am Haberberg 

Dienstag, 07.01.2020
Abfuhr Graue Tonne 

Das nächste Gemeindeblatt 
erscheint wieder am  

10. Januar 2020 

Rechnungsamt geschlossen 
Das Rechnungsamt ist am 10. Januar 
2020 wegen einer Fortbildung geschlos-
sen. 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Ehrlacher  91 01-25 
Herr Hess

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Detlef Franke
Auwaldstraße 4, 79367 Weisweil
Tel. 07646-2 08 oder 0175/2 23 31 14
Fax: 07646-4 95

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, 
Tel. 07602/91 01-26 Sabine Riesterer
Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
Störungen Abwasserbeseitigung
Gerd Friedrich  (En) 82 02
  (En) 37 94
24-Stunden-Rohrreinigungs-
Notdienst  07824/66 42 00

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Netze BW GmbH Rheinhausen 0800-36 29 477
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-emmendingen@bw-lv.de
Sprechstunden ohne Voranmeldung 
Mittwoch 16-17 und Donnerstag 11-12 Uhr.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt  07641 451-3091
Landkreis Emmendingen
Außensprechstunden des Pflegestützpunktes des 
Landkreises Emmendingen 
Außensprechstelle Endingen (Bürgerhaus / St. Jakobs-
gässli 4): Dienstag 10:00 bis 15:00 Uhr, Frau Sabine 
Wensch-Christ, Telefon 07641 451-3025

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken

Den Apotheken-Notdienst finden Sie heute auf Seite 3

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Apotheken

20.12.2019 Stadt-Apotheke Endingen
20.12.2019 Schlossberg-Apotheke Emmendingen
21.12.2019 Stadt Apotheke Kenzingen
21.12.2019 Spitzweg-Apotheke Emmendingen
22.12.2019 Bienenberg-Apotheke Malterdingen
22.12.2019 Kronen-Apotheke Teningen
23.12.2012 Breisgau-Apotheke Breisach
23.12.2019 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim
23.12.2019 Neue Apotheke Emmendingen
24.12.2019 St. Katharina Apotheke Endingen
24.12.2019 Stadtapotheke am Marktplatz
25.12.2019 Rathaus-Apotheke Kenzingen
25.12.2019 Central-Apotheke Emmendingen
26.12.2019 Mithras-Apotheke Riegel
27.12.2019 Kaiserstuhl-Apotheke Vogtsburg
27.12.2019 St. Blasius Apotheke Wyhl
27.12.2019 Apotheke auf der Bleiche Emmendingen
28.12.2019 Stadt-Apotheke Herbolzheim
28.12.2019 Breisgau-Apotheke Teningen
28.12.2019 Münster-Apotheke Breisach
29.12.2019 Üsenberg-Apotheke Kenzingen
30.12.2019 Tulla-Apotheke Rheinhausen
31.12.2019 Brunnen-Apotheke Herbolzheim
31.12.2019 Breisgau-Apotheke Teningen
01.01.2020 Europa-Apotheke Breisach
01.01.2020 Stadt-Apotheke Kenzingen
01.01.2020 Bürkle-Apotheke Emmendingen
02.01.2020 Stadt-Apotheke Endingen
02.01.2020 easyApotheke Emmendingen
03.01.2020 Bienenberg-Apotheke Malterdingen
04.01.2020 Rathaus-Apotheke Kenzingen
04.01.2020 Central-Apotheke Emmendingen
05.01.2020 St. Katharina Apotheke Endingen
05.01.2020 Europa-Apotheke Breisach
05.01.2020 Neue Apotheke Emmendingen
06.01.2020 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim
06.01.2020 Kronen-Apotheke Teningen
07.01.2020 Mithras-Apotheke Riegel
08.01.2020 St. Blasius-Apotheke Wyhl
09.01.2020 Stadt-Apotheke Herbozheim
09.01.2020 Spitzweg-Apotheke Emmendingen 
 
 
 

Amtliche 
Bekanntmachungen

1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung einer Ver-
gnügungssteuer  (Vergnügungssteuer-
satzung) vom 20.01.2011 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (Gemo) sowie der 
§§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 4 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Sasbach am Kaiserstuhl am 18.12.2019 fol-
gende Änderungssatzung beschlossen: 

§ 1 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 (Steuersatz) wird aufgeho-
ben und wie folgt neu gefasst: 
§ 7 Steuersatz
1. Der Steuersatz beträgt für jeden ange-

fangenen Kalendermonat der Steuer-
pflicht für das Bereithalten eines Gerä-
tes (§ 2 Abs. 1)

2. mit Gewinnmöglichkeit an den in § 
2 Abs. 1 genannten Orten 15 v.H. der 
elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei 
der Verwendung von Chips, Token und 
dergleichen ist der hierfür maßgebli-
che Geldwert zugrunde zu legen.

 

§ 2 
§ 11 (Ordnungswidrigkeiten) wird aufgeho-
ben und wie folgt als § 12 neu gefasst: 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig den Anzeigepflichten nach § 9 Abs. 
1 und 2 und den Meldepflichten nach § 
10 Abs. 1 und 2 dieser Satzung nicht nach-
kommt. 
 

§ 3 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 
in Kraft. 
 
Sasbach, den 18.12.2019 
Jürgen Scheiding 
Bürgermeister 
Hinweis gem. § 4 Abs. 4 Gemo 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Sasbach geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
 

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Kreuz“ mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemeinde Sasbach a. K. 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Verfahren nach § 
13b BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Sas-
bach a. K. hat am 18.12.2019 in öffent-
licher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 
i.V.m. § 13b BauGB die Aufstellung des 
B-Plans „Kreuz“ beschlossen.

Das B-Planverfahren wird im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a BauGB durchgeführt. Auf 
die Durchführung der frühzeitigen Be-
teiligung der Behörden und TöB sowie 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 
2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer 
Umweltprüfung mit Umweltbericht 
wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Gemäß § 13b BauGB ist die Einbezie-
hung von Außenbereichsflächen in 
das beschleunigte Verfahren möglich, 
wenn hierdurch die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen auf Flächen begrün-
det wird, die sich an im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile anschließen.
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Kreuz“ ist im nebenstehenden 
Planausschnitt zeichnerisch darge-
stellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 
25.250 m².

Abgrenzung des Planungsgebiets:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt am nördlichen Ortseingang von Sas-
bach an der Wyhler Straße. Einbezogen wer-
den Flächen östlich der Wyhler Straße.
Im Süden grenzt die vorhandene Bebauung 
des Baugebiets „Fischerdorf - Nord“ an, im 
Osten und Norden schließen sich landwirt-
schaftliche Flächen an.
Die Erschließung kann über die Wyhler Stra-
ße / L 104 erfolgen.

Ziel und Zweck der Planung:
Die Fläche ist als landwirtschaftliche Fläche 
im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
des Gemeindeverwaltungsverbands Nörd-
licher Kaiserstuhl ausgewiesen. Der FNP ist 
nach Rechtskraft des B-Plans zu berichtigen.
Durch die Einbeziehung dieser Flächen am 
Ortsrand wird eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung in Sasbach nicht beein-
trächtigt.
Mit der Aufstellung des B-Plans soll dem 
anstehenden Bedarf ortsansässiger Bauwil-
liger für die nächsten Jahre Rechnung getra-
gen werden, nachdem im zuletzt erschlos-
senen Baugebiet „Fischerdorf - Nord“ alle 
Bauplätze verkauft bzw. bebaut sind oder 
sich in Privateigentum befinden. Die Nach-
frage nach Baugrundstücken für Wohnge-
bäude erfordert die Ausweisung von Wohn-
bauflächen. Mit der Aufstellung des B-Plans 
„Kreuz“ soll neben dem Bau von freistehen-
den Einzel- und Doppelhäusern auch durch 
die Errichtung von kleinen Hausgruppen 
und Mehrfamilienhäusern/Geschosswoh-
nungsbau dem steigenden Bedarf an kleine-
ren Einheiten Rechnung getragen werden. 
Die Aufstellung des B-Plans ist erforderlich, 
um die planungsrechtlichen Grundlagen zur 
Erschließung des Baugebiets zu schaffen.

Sasbach a. K., den 20.12.2019 
gez. Scheiding, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
  
Bebauungsplan "Kreuz" mit örtlichen Bauvorschriften,  
Gemeinde Sasbach a. K. 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13b BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB die Aufstellung des B-Plans 
beschlossen. 
Das B-Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
§ 13a BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und TöB sowie Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung mit Umwelt-
bericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flä-
chen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Kreuz" ist im untenstehenden Planaus-
schnitt zeichnerisch dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 25.250 m². 
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Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Dielten“ mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemeinde Sasbach a. K.
Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Verfahren nach  
§ 13b BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. 
K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB 
die Aufstellung des B-Plans „Dielten“ be-
schlossen.

Das B-Planverfahren wird im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und TöB sowie Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer 
Umweltprüfung mit Umweltbericht wird ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 
3 BauGB abgesehen.
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf 
Flächen begründet wird, die sich an im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Dielten“ ist im unten links stehenden 
Planausschnitt zeichnerisch dargestellt. Die 
Gesamtfläche beträgt ca. 14.700 m².

Abgrenzung des Planungsgebiets:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt im Nordosten von Sasbach abseits der 
Wyhler Straße.
Im Westen grenzt die vorhandene Bebau-
ung des Baugebiets „Fischerdorf - Nord“ an, 
im Osten und Norden schließen sich land-
wirtschaftliche Flächen an. Im Süden grenzt 
das bebaute Wohngebiet längs der Ruder-

straße an.
Die Anbindung des Baugebiets an die Wyh-
ler Straße führt durch Wohngebiete.

Ziel und Zweck der Planung:
Die Fläche ist als landwirtschaftliche Fläche 
im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
des Gemeindeverwaltungsverbands Nörd-
licher Kaiserstuhl ausgewiesen. Der FNP ist 
nach Rechtskraft des B-Plans zu berichtigen.
Durch die Einbeziehung dieser Flächen am 
Ortsrand wird eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung in Sasbach nicht beein-
trächtigt.

Mit der Aufstellung des B-Plans soll dem an-
stehenden Bedarf ortsansässiger Bauwilliger 
für die nächsten Jahre Rechnung getragen 
werden, nachdem im zuletzt erschlossenen 
Baugebiet „Fischerdorf - Nord“ alle Bauplät-
ze verkauft bzw. bebaut sind oder sich in 
Privateigentum befinden. Die Nachfrage 
nach Baugrundstücken für Wohngebäude 
erfordert die Ausweisung von Wohnbauflä-
chen. Mit der Aufstellung des B-Plans „Diel-
ten“ soll neben dem Bau von freistehenden 
Einzel- und Doppelhäusern auch durch die 
Errichtung von kleinen Hausgruppen und 
Mehrfamilienhäusern/Geschosswohnungs-
bau dem steigenden Bedarf an kleineren 
Einheiten Rechnung getragen werden. Die 
Aufstellung des B-Plans ist erforderlich, um 
die planungsrechtlichen Grundlagen zur Er-
schließung des Baugebiets zu schaffen.

Sasbach a. K., den 20.12.2019 
gez. Scheiding, Bürgermeister
 

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Schlößle - Ost“ mit ört-
lichen Bauvorschriften, Gemeinde Sas-
bach a. K.
Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Verfahren nach § 
13b BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. 
K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB 
die Aufstellung des B-Plans „Schlößle - Ost“ 
beschlossen.

Das B-Planverfahren wird im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und TöB sowie Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer 
Umweltprüfung mit Umweltbericht wird ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 
3 BauGB abgesehen.
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf 
Flächen begründet wird, die sich an im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Schlößle - Ost“ ist im unten rechts stehen-
den Planausschnitt zeichnerisch dargestellt. 
Die Gesamtfläche beträgt ca. 30.850 m².

Abgrenzung des Planungsgebiets:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt am östlichen Ortseingang von Sas-
bach an der K 5144. Einbezogen werden Flä-
chen südlich der K 5144.
Im Westen grenzt die vorhandene Bebau-
ung an, im Osten schließen sich landwirt-
schaftliche Flächen an.
Die Erschließung kann über die Hauptstraße 
/ K 5144 im Norden und die Weinstraße im 
Süden erfolgen.

Ziel und Zweck 
der Planung:
Die Fläche ist im westlichen 
Teil als Wohnbaufläche im 
rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan des Gemeindever-
waltungsverbands Nördlicher 
Kaiserstuhl ausgewiesen. Der 
östliche Teil ist als landwirt-
schaftliche Fläche dargestellt. 
Der FNP ist nach Rechtskraft 
des B-Plans zu berichtigen.
Durch die Einbeziehung die-
ser Flächen am Ortsrand wird 
eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung in Sasbach 
nicht beeinträchtigt.
Mit der Aufstellung des B-
Plans soll dem anstehenden 
Bedarf ortsansässiger Bauwil-
liger für die nächsten Jahre 
Rechnung getragen werden, 
nachdem im zuletzt erschlos-
senen Baugebiet „Fischerdorf 
- Nord“ alle Bauplätze verkauft 
bzw. bebaut sind oder sich in 

Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan "Dielten" mit örtlichen Bauvorschriften,  
Gemeinde Sasbach a. K. 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 

13b BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB die Aufstellung des B-Plans "Dielten" 
beschlossen. 

Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. 
13a BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und TöB sowie Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung mit Umwelt-
bericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flä-

begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Dielten" ist im untenstehenden Planaus-
schnitt zeichnerisch dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 14.700 m². 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
  
Bebauungsplan "Schlößle - Ost" mit örtlichen Bauvorschriften,  
Gemeinde Sasbach a. K. 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13b BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB die Aufstellung des B-Plans 
"Schlößle - Ost" beschlossen. 
Das B-Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und TöB sowie Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung mit Umwelt-
bericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flä-
chen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Schlößle - Ost" ist im untenstehenden 
Planausschnitt zeichnerisch dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 30.850 m². 
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Privateigentum befinden. Die Nachfrage 
nach Baugrundstücken für Wohnge-bäude 
erfordert die Ausweisung von Wohnbau-
flächen. Mit der Aufstellung des B-Plans 
„Schlößle - Ost“ soll neben dem Bau von 
freistehenden Einzel- und Doppelhäusern 
auch durch die Errichtung von kleinen 
Hausgruppen und Mehrfamilienhäusern/
Ge-schosswohnungsbau dem steigenden 
Bedarf an kleineren Einheiten Rechnung ge-
tra-gen werden. Die Aufstellung des B-Plans 
ist erforderlich, um die planungsrechtlichen 
Grundlagen zur Erschließung des Bauge-
biets zu schaffen.

Sasbach a. K., den 20.12.2019 
gez. Scheiding, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Vogtsäcker“ mit örtli-
chen Bauvorschriften, Gemeinde Sas-
bach a. K. - OT Jechtingen
Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Verfahren nach § 
13b BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. 
K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB 
die Aufstellung des B-Plans „Vogtsäcker“ be-
schlossen.
Das B-Planverfahren wird im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und TöB sowie Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer 
Umweltprüfung mit Umweltbericht wird ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 
3 BauGB abgesehen.

Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf 
Flächen begründet wird, die sich an im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Vogtsäcker“ ist im unten links stehenden 
Plan-ausschnitt zeichnerisch dargestellt. Die 
Gesamtfläche beträgt ca. 17.300 m².

Abgrenzung des Planungsgebiets:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt am südwestlichen Ortsrand des OT 
Jechtingen an der Tiefentalstraße. Einbezo-
gen werden Flächen nördlich und südlich 
der Tiefentalstraße.
Im Norden grenzt die vorhandene Bebau-
ung längs der Ortsdurchfahrt und der Gul-
dengasse an, im Osten grenzt die einseitig 
bebaute Schmiedegasse an das geplante 
Baugebiet. Im Süden schließen sich land-
wirtschaftliche Flächen an.
Die Erschließung kann über die Tiefental-
straße und Schmiedegasse erfolgen.

Ziel und Zweck der Planung:
Die Fläche ist weitgehend als landwirtschaft-
liche Fläche (Obstbau) im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan des Gemeindeverwal-
tungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl aus-
gewiesen. Der FNP ist nach Rechtskraft des 
B-Plans zu berichtigen.
Durch die Einbeziehung dieser Flächen am 
Ortsrand von Jechtingen wird eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung des Orts-
teils Jechtingen vollzogen.
Mit der Aufstellung des B-Plans soll dem an-
stehenden Bedarf ortsansässiger Bauwil-li-
ger in Jechtingen für die nächsten Jahre Rech-
nung getragen werden, nachdem in letzter 
Zeit kein 

Gebiet mit Wohnbauflächen realisiert bzw. 
bebaut werden konnte. Die Nachfrage nach 
Baugrundstücken für Wohngebäude erfor-
dert die Ausweisung von Wohnbauflächen. 
Mit der Aufstellung des B-Plans „Vogtsäcker“ 
soll neben dem Bau von freistehenden Ein-
zel- und Doppelhäusern auch durch die 
Errichtung von kleinen Hausgruppen und 
Mehrfamilienhäusern/Geschosswohnungs-
bau dem steigenden Be-darf an kleineren 
Einheiten Rechnung getragen werden. Die 
Aufstellung des B-Plans ist erforderlich, um 
die planungsrechtlichen Grundlagen zur Er-
schließung des Baugebiets zu schaffen.

Sasbach a. K., den 20.12.2019 
gez. Scheiding, Bürgermeister

 
 
Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Kappelmatten / Untere 
Weinig“ mit örtlichen Bauvorschriften, 
Gemeinde Sasbach a. K. - OT Leiselheim
Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Verfahren nach § 
13b BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. 
K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB 
die Aufstellung des B-Plans „Kappelmatten“ 
beschlossen.
Das B-Planverfahren wird im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und TöB sowie Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer 
Umweltprüfung mit Umweltbericht wird ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 

3 BauGB abgesehen.

Gemäß § 13b BauGB 
ist die Einbeziehung 
von Außenbereichsflä-
chen in das beschleu-
nigte Verfahren mög-
lich, wenn hierdurch 
die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen auf 
Flächen begründet 
wird, die sich an im Zu-
sammenhang bebaute 
Ortsteile anschließen.
Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 
„Kappelmatten / Un-
tere Weinig“ ist im un-
ten rechts stehenden 
Planausschnitt zeich-
nerisch dargestellt. Die 
Gesamtfläche beträgt 
ca. 14.300 m².

Abgrenzung des Pla-
nungsgebiets:
Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 
liegt am nordwestli-
chen Ortsrand des OT 
Leiselheim an der Steu-
ernbergstraße. Einbe-

Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan "Vogtsäcker" mit örtlichen Bauvorschriften,  
Gemeinde Sasbach a. K. - OT Jechtingen 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 

13b BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB die Aufstellung des B-Plans "Vogt-

beschlossen. 
Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. 

13a BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und TöB sowie Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung mit Umwelt-

wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flä-

begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Vogtsäcker" ist im untenstehenden Plan-
ausschnitt zeichnerisch dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 17.300 m². 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
  
Bebauungsplan "Kappelmatten / Untere Weinig" mit örtlichen Bauvorschriften,  
Gemeinde Sasbach a. K. - OT Leiselheim 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13b BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach a. K. hat am 18.12.2019 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b BauGB die Aufstellung des B-Plans "Kap-
pelmatten" beschlossen. 
Das B-Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und TöB sowie Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung mit Umwelt-
bericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Gemäß § 13b BauGB ist die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren möglich, wenn hierdurch die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flä-
chen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Kappelmatten / Untere Weinig" ist im un-
tenstehenden Planausschnitt zeichnerisch dargestellt. Die Gesamtfläche beträgt ca. 
14.300 m². 
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zogen werden Flächen nördlich und südlich 
des Sasbacher Wegs.
Im Osten grenzt die vorhandene Bebauung 
des Baugebiets „Lehmatten“ an, im Westen, 
Norden und Süden schließen sich landwirt-
schaftliche Flächen an.
Die Erschließung kann über die Steuern-
bergstraße erfolgen. Der geplante Kinder-
garten wird in die Fläche mit einbezogen.

Ziel und Zweck der Planung:
Die Fläche ist weitgehend als landwirtschaft-
liche Fläche (Obstbau) im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan des Gemeindeverwal-
tungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl aus-
gewiesen. Der FNP ist nach Rechtskraft des 
B-Plans zu berichtigen.
Durch die Einbeziehung dieser Flächen am 
Ortsrand kann an dieser Stelle auch in Lei-
selheim die Entwicklung gesteuert werden, 
da sich aufgrund von Restriktionen andere 
Erweiterungsmöglichkeiten nicht anbieten.
Mit der Aufstellung des B-Plans soll dem 
anstehenden Bedarf ortsansässiger Bauwil-
liger in Leiselheim für die nächsten Jahre 
Rechnung getragen werden, nachdem in 
letzter Zeit kein Gebiet mit Wohnbauflä-
chen realisiert werden konnte. Im zuletzt 
erschlossenen Baugebiet „Lehmatten“ sind 
alle Bauplätze verkauft bzw. bebaut oder 
befinden sich in Privateigentum. Die Nach-
frage nach Baugrundstücken für Wohnge-
bäude erfordert die Ausweisung von Wohn-
bauflächen. Mit der Aufstellung des B-Plans 
„Kappelmatten / Untere Weinig“ soll neben 
dem Bau von freistehenden Einzel- und 
Doppelhäusern auch durch die Errichtung 
von kleinen Hausgruppen und Mehrfamili-
enhäusern/Geschosswohnungsbau dem 
steigenden Bedarf an kleineren Einheiten 
Rechnung getragen werden. Die Aufstel-
lung des B-Plans ist erforderlich, um die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen zur Erschlie-
ßung des Baugebiets zu schaffen.

Sasbach a. K., den 20.12.2019 
gez. Scheiding, Bürgermeister

 

Das Rathaus 
informiert 

Ortschaftsverwaltung  
Leiselheim 
In der Zeit vom 02.01. – 07.01.2020 ist die 
Ortschaftsverwaltung geschlossen. 
Ich wünsche allen Frohe Weihnachten und 
Alles Gute für das Jahr 2020. 
 
Liane Müller 
Ortsvorsteherin 
 
 
BI Polder Wyhl/Weisweil  
– so nitt! 
Gemeinsam mit den Bürgermeistern und Ge-
meinderäten der 4 Rheingemeinden Rhein-
hausen, Weisweil, Wyhl und Sasbach haben 
wir im vergangenen Jahr zahlreiche Treffen 
mit Politikern und Fachleuten wahrgenom-
men, sowie zahlreiche Papiere und Schreiben 

an Politiker und das Regierungspräsidium Frei-
burg verfasst. Am 3. November haben wir auf 
dem Aktionstag am Rhein mit der Unterstüt-
zung von über 1000 Menschen und Landtags- 
und Bundestagsabgeordneten der Region klar 
Position bezogen für unsere Alternativlösung 
ökologische Schlutenlösung im Interesse der 
Menschen und der Natur. Nachdem nun die 
Offenlage der Planfeststellungsunterlagen 
erfolgt ist, wurden von uns vorformulierte Ein-
wendungsvorschläge für die verschiedenen 
Schadensbereiche ausgearbeitet. Diese wer-
den derzeit gemeinsam mit unserem Rechts-
anwalt überarbeitet und sind an Weihnachten 
auf unserer Homepage eingestellt. Bitte neh-
men Sie sich die Zeit und besprechen Sie mit 
Ihrer Familie oder Beratern Ihre zahlreichen 
berechtigten Einwendungsmöglichkeiten. 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne 
an uns wenden. Am Dienstag 14. Januar 2020 
um 19 Uhr wird es dann in der Weisweiler 
Rheinwaldhalle eine gemeinsame Bürgerver-
sammlung für alle Einwohner von Rheinhau-
sen, Weisweil, Wyhl und Sasbach speziell zum 
Thema Polder Wyhl/Weisweil geben, in der 
Sie alle Fragen vor allem zum Thema Einwen-
dungen an unseren Rechtsanwalt stellen kön-
nen. Bitte machen Sie davon regen Gebrauch, 
denn nur wer bis zum 7. Februar 2020 bei den 
Gemeinden oder beim Landratsamt Emmen-
dingen Einwendungen abgibt, hat im Scha-
densfall Anrecht auf Ausgleich. Die BI bedankt 
sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern, welche die BI in 
den vergangenen Jahren unterstützt haben. 
Wichtig bleibt, dass wir weiterhin geschlossen 
mit den 4 Rheingemeinden auftreten. Herz-
lich bedanken wollen wir uns auch bei den 
Abgeordneten und Kreisräten, die uns bisher 
unterstützt haben. Auch für mehrere sehr 
großzügige Spenden in diesem Jahr sagen wir 
den Spendern herzlichen Dank. Dank gilt auch 
den Vertretern und Vertreterinnen der Presse, 
insbesondere Frau Ilona Hüge und Frau Heike 
Scheiding-Brode für die objektive Berichter-
stattung. Ihnen und uns allen wünschen wir 
besinnliche und gesegnete Weihnachtstage 
und im neuen Jahr Gesundheit und Kraft für 
die Lösung der anstehenden Aufgaben. Aktu-
elle Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.polder-so-nitt.de Bitte 
unterstützen Sie uns auch im kommenden
Jahr. Es geht um unseren gemeinsamen Le-
bensraum, für den es sich zu kämpfen lohnt!

Auf der Homepage finden Sie auch Beitritts-
formulare. Für Rückfragen stehen Ihnen die 
Vorstandsmitglieder der BI gerne zur Verfü-
gung : 
Dieter Ehret Tel. 07646/91190
Anna Haag Tel. 07646/1078 
Klemens Hamann Tel. 07646/913118
Rainer Klär,Wyhl Tel. 07642/3517
Bernd Nössler, Wyhl Tel. 07642/7251 
Theo Maurer, 
Rheinhausen  Tel. 07643/6937
Werner Wiesner Tel. 07646/1096
Lothar Steuernagel Tel. 07646/445 
Jens Gerich Tel. 07646/1018
Dieter Zeiser Tel. 07646/ 486

Für den Vorstand der BI 

Dieter Ehret 
 

Rentenberatungen –  
weitere Termine 
Der ehrenamtliche Versichertenberater Rai-
ner Schieble bietet wieder im Rathaus Sas-
bach Sprechtage für Versicherte der gesetz-
lichen Rentenversicherung an. Herr Schieble 
ist beim Ausfüllen von Rentenanträgen, 
Kontenklärungen oder Kindererziehungs-
zeiten behilflich. 
Die nächsten Sprechtage finden am Don-
nerstag, den 09.01.2020, 30.01.2020 und 
13.02.2020 statt. In der Zeit von 14.00 – 17.00 
Uhr können sich Ratsuchende einen Termin 
geben lassen. Termine können über das Rat-
haus Sasbach, Telefon 07642/910123 oder 
über Herrn Schieble, Tel. 07642/9216428 
vereinbart werden. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Abt. Jechtingen

Generalversammlung der  
Freiwilligen Feuerwehr  
Sasbach Abt. Jechtingen
Die Generalversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Abt. Jechtingen findet am Sams-
tag, den 11.01.2020 um 19.00 Uhr im Gerä-
tehaus in Jechtingen statt. Hierzu sind alle 
Feuerwehrangehörigen mit ihren Frauen 
und Freundinnen recht herzlich eingeladen. 
Sowie alle Ortschafts- und Gemeinderäte. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Abt. Leiselheim

Feuerwehr Probe  
Abt. Leiselheim 
Dienstag um 19.30 Uhr 
 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Abt. Sasbach

Die Jugendfeuerwehr Sasbach
sammelt am 11.1.20 wieder die Tannenbäu-
me in der Gemeinde Sasbach 
Wir sind für Sie
In Sasbach ab 9 Uhr
In Jechtingen ab 11 uhr
In Leiselheim ab 13 Uhr unterwegs 

Bitte stellen Sie Ihre Tannenbäume ohne
Deko gut sichtbar an den Straßenrand
Ihre Jugendfeuerwehr Sasbach
#wirfürSaJeLei 
 
 
Fundbüro
Fundbüro / Bürgerbüro im Rathaus, EG Zi. 1,
Tel.: 07642 / 9101-24 

Gefunden:
Sasmsung Handy 
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Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Graue Tonne 
Montag, 23.12.2019
Dienstag, 07.01.2020

Abfuhr Gelber Sack 
Donnerstag, 02.01.2020

Grünschnittplatz geöffnet 
Samstag, 04.01.2020 von 10 bis 12 Uhr 
 

 

Landratsamt 
Emmendingen

Öffnungszeiten des Landrat-
samtes in der Weihnachtszeit 
Das Landratsamt Emmendingen ist am 24. 
Dezember (Heiligabend) sowie am Freitag, 
27. Dezember 2019 und am 31. Dezember 
2019 (Silvester) geschlossen. An den an-
deren Tagen in der Weihnachtszeit (Mon-
tag, 23. und 30. Dezember 2019 sowie am 
Donnerstag, 2. Januar und Freitag, 3. Janu-
ar 2020) ist zu den üblichen Sprechzeiten 
geöffnet. Diese Regelung gilt auch für die 
Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle. Am 
Montag, 6. Januar 2020 (Dreikönig) ist das 
Landratsamt ebenfalls geschlossen. 
 

Öffnungszeiten des Jobcenters 
Das Jobcenter Landkreis Emmendingen ist 
am 24. Dezember (Heiligabend), Freitag, 27. 
Dezember und am 31. Dezember 2019 (Sil-
vester) geschlossen. Dies betrifft den Stand-
ort Emmendingen und die Außenstelle in 
Waldkirch. An den anderen Tagen gelten die 
üblichen Öffnungszeiten wie beim Landrat-
samt. 
 

Weihnachtspause im  
Kreismedienzentrum 
Das Kreismedienzentrum im alten Kreiskran-
kenhaus ist ab Montag, 23. Dezember 2019 
bis Dreikönig geschlossen. Erster Öffnungs-
tag im neuen Jahr ist am Dienstag, 7Januar 
2020. 

 
Recyclinghöfe und  
Grünschnittplätze 
Die Recyclinghöfe und zentralen Grün-
schnittsammelplätze sind in der Weih-
nachtszeit an den gewohnten Tagen (Freitag 
und Samstag, Teningen am Donnerstag und 
Samstag) zu den regulären Zeiten geöffnet. 

Abfallanlieferung  
auf dem Kahlenberg 
Die Abfallbehandlungsanlage auf dem Kah-
lenberg bei Ringsheim ist für Selbstanlie-
ferer (z.B. für Sperrmüll) am 24. Dezember 
(Heilig Abend) und 31. Dezember (Silves-
ter) ganztags geschlossen. An den anderen 
Werktagen ist die Annahmestelle zu den üb-
lichen Zeiten geöffnet. 
 
 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Samstag, 21.12.2019 
19:00 Uhr Evang. Gottesdienst in der Katho-
lischen Kirche St. Martin in Sasbach 
 
Sonntag, 22.12.2019 
18:00 Uhr Offener Gottesdienst im Gemein-
dehaus 
 
Dienstag, 24.12.2019 – Heiligabend 
16:00 Uhr Christvesper in Leiselheim 
18:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippen-
spiel in Königschaffhausen 
22:00 Uhr Christmette in Leiselheim 
 
Mittwoch, 25.12.2019 – 1. Weihnachtstag 
10:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in 
Königschaffhausen 
 
Donnerstag, 26.12.2019 – 2. Weihnachts-
tag 
11:00 Uhr MiniMax-Gottesdienst in Königs-
chaffhausen 
 
Sonntag, 29.12.2019 – Gottesdienste 
09:00 Uhr Leiselheim 
10:15 Uhr Königschaffhausen, mit Taufen 
18:00 Uhr Offener Gottesdienst im Gemein-
dehaus 
 
Dienstag, 31.12.2019 – Silvester 
16:00 Uhr Leiselheim 
17:30 Uhr Königschaffhausen, mit dem Mu-
sikverein 
 
Mittwoch, 01.01.2020 – Neujahr 
17:00 Uhr Königschaffhausen 
 
Sonntag, 05.01.2020 – Gottesdienste mit 
Abendmahl
09:00 Uhr Königschaffhausen
10:15 Uhr Leiselheim 
 
Dienstag, 07.01.2020 
16:00 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus in 
Königschaffhausen 
 
Mittwoch, 08.01.2020 
19:00 Uhr Männerkreis im Gemeindehaus in 
Königschaffhausen 
Thema: „Was ist der Glaube, denn eitel Ge-
bet?“ 
Referent: Hanns-Heinrich Schneider, Pfarrer 
i.R. 

Vorbereitungstreffen Jubelkonfirmatio-
nen 2020 
Am Dienstag, 14.01.2020 um 19.00 Uhr fin-
det im Gemeindehaus in Königschaffhausen 
ein Vorbereitungstreffen zur Goldenen, Dia-
mantenen und Eisernen Konfirmation statt. 
Es betrifft dies die Konfirmationsjahrgänge 
1970, 1960 und 1955. Alle Jubelkonfirmanden, 
auch die dich nicht in Königschaffhausen-Lei-
selheim konfirmiert wurden und gerne daran 
teilnehmen möchten, sind zu diesem Termin 
herzlich eingeladen. Bitte bringen sie, wenn 
möglich, ihren Konfirmationsspruch mit. Die 
Jubelkonfirmation findet am 22. März 2020 
um 9.30 Uhr in Königschaffhausen statt. 
 
Internetadresse Kirchengemeinde König-
schaffhausen/Leiselheim: 
www.eki-koelei.de, koenigschaffhausen-
leiselheim@kbz.ekiba.de 
Sprechzeiten von Frau Umhauer im Pfarr-
amtsbüro: 
Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstag 
von 9.00 bis 11.00 Uhr, Tel. 3203 
 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

20.12.2019 - 27.12.2019 
Freitag, 20.12.2019 
S 08.30 Uhr Heilige Messe 
S 10.30 Uhr Weihnachtsmusical 
  Grundschule Sasbach 
Samstag, 21.12.2019 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
S 15.00 Uhr Beichtgelegenheit 
J 16.30 Uhr Beichtgelegenheit 
W 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst am 
  Vorabend parallel Kinder-
  gottesdienst 
S 19.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
4. Adventssonntag, 22.12.2019 
J 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
S 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
Montag, 23.12.2019 
S 11.30 Uhr Ministrantenprobe 
J 15.00 Uhr Ministrantenprobe 
W 16.00 Uhr Ministrantenprobe 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 24.12.2019 
J 16.00 Uhr Kinderkrippenfeier 
W 16.30 Uhr Krippenspiel 
L 16.30 Uhr Krippenspiel 
J 18.00 Uhr Christmette mitgestaltet 
  v. d. Winzerkapelle 
  Jechtingen 
W 21.00 Uhr Christmette 
Weihnachten, 25.12.2019 
W 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
  mitgestaltet v. Kirchenchor 
J 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
W 16.30 Uhr Krippenspiel 
S 18.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst
  mitgestaltet v. Kirchenchor 
Hl. Stephanus, 26.12.2019 
S 08.30 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag 
W 10.00 Uhr evangelischer Gottesdienst 
J 10.00 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag mit-
  gestaltet v. Gesangverein 
  Sponeck 
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W 18.00 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag 
Freitag, 27.12.2019 
S 18.30 Uhr Heilige Messe Segnung von 
  Johanneswein 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: 
Täglich außer Samstag 18.00 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
Kath. Pfarrgemeinde 
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.00 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr
E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr
 
Kath. Pfarrgemeinde 
St. Blasius, Wyhl a. K. 
Rosenkranzgebet: täglich 18.00 Uhr

E-Mail: wyhl@am-litzelberg.de
Frau Wissert 07642 / 8086
Pfarrgässle 1, 79369 Wyhl
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Di. + Mi. 9.00 - 12.00 Uhr u. Do. 14.00 - 17.00 
Uhr
 

Vereinsnachrichten

Neujahrsfeuer am Haberberg 
- 3. Mahnfeuer - 
Mit Glühwein und heißen Würsten am Sams-
tag, den 04.01.2020 ab 17.00 Uhr auf dem 
Haberberg in Jechtingen. 
 
Die Bevölkerung ist recht herzlich willkom-
men. 
Wer mag, darf gerne seinen eigenen Glüh-
weinbecher mitbringen. 
Es freuen sich auf Euch 
Die Landfrauen und der Motocross-Club 
Jechtingen 
 

 
Kaiserstühler Feuernacht - 
auch in Leiselheim - 
Auch Leiselheim beteiligt sich am Mahnfeu-
er und lädt die Bevölkerung herzlich dazu 
ein. 
Wir treffen uns am 04.01.2020 ab 17.30 Uhr 
bei der Eckwaldhütte. Es gibt Glühwein, und 
wer möchte, bringt bitte gerne seine eigene 
Glühweintasse mit. 
 
Wir freuen uns auf Euch und interessante 
Gespräche. 

IG Wir Winzer vom Kaiserstuhl 
 

Volks- und Weihnachtslieder 
Volks- und Weihnachtssingen am 20.12.2019 
um 17 Uhr im Gasthaus „Löwen“ 
Es laden ein
Die Limburgsenioren 
 
 
Mitgliederversammlung  
des Wasserverbands 
Jechtinger Eichert 
Am Donnerstag den 9. Januar um 19.00Uhr 
findet im Gasthaus Sonne in Jechtingen eine 
wichtige Mitgliederversammlung mit Neu-
wahlen statt. 
Informiert wird über die Beregnung des letz-
ten Jahres , Kassenbericht, Prüfbericht des 
Landratsamt, Verabschiedung der neuen 
Satzung und Neuwahlen. 
Bitte um Teilnahme der Mitglieder und 
Pächter der Grundstücke. 
Vorstand Norbert Helde 
 

 
GdS Sasbach 
Leistungsschau 2020 
Zur geplanten Leistungsschau am 20. /21. 
Juni 2020 wurden von der GdS bereits Mitte 
November schriftliche Einladungen an fast 
120 Gewerbetreibende in allen Ortsteilen 
verschickt. Zeitgleich haben wir über das 
Gemeindeblatt zu einem Gespräch beim 
Hüttenzauber am 23.November eingeladen. 
Winzern und Landwirtschaft haben wir die 
Veranstaltung als Informationsplattform 
zu Ihren brennenden Themen angeboten. 
Auch die Vereine wurden zum Mitmachen 
eingeladen. 
 
Das Ergebnis: 
Bis zum 10. Dezember hatten sich lediglich 
9 Betriebe und indirekt ein Verein zurück 
gemeldet und Ihr Interesse zur Teilnahme 
bekundet. Die GdS ruft deshalb auf diesem 
Weg noch einmal zur Teilnahme an der Leis-
tungsschau auf. Die Anmeldung muss bis 
spätestens 31.12.2019, am Besten auf dem 
verschickten Formular, erfolgt sein. Wenn 
sie mitmachen wollen, aber kein Anmelde-
formular erhalten haben, nehmen sie bitte 
Kontakt mit einem der Vorstandsmitglieder 
oder mit dem Vorsitzenden auf. Eine weite-
re Einladung oder persönliche Ansprachen 
erfolgen nicht. Da eine zu geringe Teilneh-
merzahl den immensen Zeit- und Kosten-
aufwand für eine Leistungsschau nicht 
rechtfertigt, müssen wir die Veranstaltung 
bei weiterhin zu wenigen Anmeldungen 
von Seiten der GdS absagen. Martin Sill-
mann, Vorsitzender 
 

 

Jechtingen

Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren, 
am 07.01.2020 ab 14 Uhr findet unser nächs-
ter Spielenachmittag in der Ortsverwaltung 
Jechtingen statt. Wer Zeit und Lust hat darf 
gerne vorbeischauen und mitspielen. Auf 
Euer Kommen freut sich
DRK Ortsverein Jechtingen 
 
 

Förderverein
Sportverein Jechtingen e. V.

Generalversammlung und Fünfi-nuff/
Fünfi-nah -Turnier
Am Montag, den 6. Jan. 2020, findet um 
13.00h, im Vereinsheim des SVJ unsere dies-
jährige Generalversammlung statt. 

Hierzu möchten wir die Mitglieder des För-
dervereines, alle Freunde und Gönner sowie 
die Aktiven des SVJ recht herzlich einladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Rechners
3.  Bericht des Schriftführers
4.  Bericht des 1. Vorsitzenden
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Wahlen
8.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Im Anschluss an die Generalversammlung 
veranstalten wir ab 14.00h unser traditionel-
les Fünfi-nuff/Fünfi-nah-Turnier. 

Eine reichhaltige Tombola mit tollen Preisen 
wartet auf Sie. Der Erlös der Veranstaltung 
geht auch in diesem Jahr zu Gunsten der 
Jugendförderung. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme.

Der Förderverein des SVJ bedankt sich bei 
allen Mitgliedern, Freunden, Spendern und 
Gönnern und wünscht allen ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch und viel Er-
folg in 2020.

Förderverein SVJ Die Vorstandschaft 
 
 

Fußballverein
Sasbach e. V.

Fr. , 27.12.2019
Teilnahme am Hallenturnier in Endingen
18.00 Uhr FV Sasbach -SV Endingen II
19.04 Uhr SG Wyhl A-Jugd. - FV Sas-
bach 
19.20 Uhr SG Weiw./Forchh. - FV Sasbach

Sollte die Mannschaft die Zwischenrunde 
erreichen, beginnt diese am Sonntag, den 
29.12.2019 ab 15.00 Uhr. 
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Gesangverein
„Sponeck“ e. V.

Einladung zu den Weihnachtsveranstal-
tungen am 
Donnerstag, den 26. Dezember 2019 und 
am 
Samstag, den 28. Dezember 2019 
jeweils um 19.00 Uhr (Saalöffnung um 
18.00 Uhr) 
im Winzersaal in Jechtingen. 
Hierzu laden wir die Bevölkerung recht herz-
lich ein. 
An beiden Abenden erwartet die Besucher ein 
abwechslungsreiches Programm mit Liedern, 
Theater und einem bunten Gabentisch. Damit 
wir Ihnen eine große und reichhaltige TOM-
BOLA anbieten können, werden Sie die Sänge-
rinnen und Sänger in den nächsten Tagen um 
Ihre Unterstützung bitten. Spenden können 
auch gerne direkt bei Familie Ehrlacher in der 
Bahnhofstraße in Jechtingen abgegeben wer-
den. 
Der Gesangverein Sponeck Jechtingen be-
dankt sich bereits jetzt bei allen Geld- und 
Sachspendern. 
Eine frohe und besinnliche Adventszeit 
wünschen die 
 
Sängerinnen und Sänger des Gesangver-
ein SPONECK Jechtingen e.V. 
 
 

Heimat- & Geschichtsverein
Sasbach e. V.

Unsere erste monatliche Sitzung im neuen 
Jahr findet am Donnerstag, 9. Januar 2020 
um 19.30 Uhr im „Museumstüble statt, weil 
das Gasthaus „Löwen“ im Januar wegen Be-
triebsferien geschlossen hat. 
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind 
herzlich eingeladen.
Da wir unsere Vorhaben für das Jahr 2020 
planen möchten, bitten wir um rege Betei-
ligung. 
 
 

„JuCS“ Sasbach
Herzliche Einladung! 
Wie bereits im Vorjahr, bieten wir nach dem 
Gottesdienst an Heilig Abend Kinderpunsch 
und Glühwein auf dem Litzelberg an. Für 
die musikalische Umrahmung sorgen tra-
ditionell die Jungmusiker des Musikverein 
Sasbach. Die Getränke sind frei. Über eine 
Spende würden wir uns sehr freuen. 
Wir wünschen Ihnen allen schöne Weih-
nachten und alles Gute für das neue Jahr! 
Ihr JUCS-Team 
 
 

Landfrauen
Leiselheim

Gymnastikkurse 
In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und 
Sozialwerk des Landfrauenverbandes Süd-

baden e.V. finden folgende Gymnastikkurse 
in der Turnhalle Leiselheim statt: 
Ab Montag, den13.1.2020 
(12 Termine, immer Montags) 
Mo 18.00 - 19.00 Uhr Frauen 
Mo 19.00 - 20.00 Uhr junge Frauen 
Mo 20.00 - 21.00 Uhr Männer 
Die Kurse werden geleitet von Anke Lande-
rer und Teresa Ringswald. 
Mitglieder, sowie Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen. 
Neuanmeldungen bei Anke Landerer 
07642 9173877 
 
 

MGV 1864 Leiselheim

Am Donnerstag 30.01.2020 um 19.00 Uhr 
findet im Leiselheimer Hof in Leiselheim 
die ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Chorleiters 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Rechners 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Rückblick und Vorschau des 1. Vorsit-

zenden 
8. Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
9. Wünsche und Anträge
 
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind 
recht herzlich eingeladen. 
Die Vorstandschaft freut sich über Ihren Be-
such. 
Arno Umhauer  
1. Vorsitzender 

 

Sportverein  
Jechtingen

*Der Sportverein bedankt sich bei al-
len Fans, Zuschauern, Spielern und Mit-
gliedern für ein erfolgreiches Jahr und 
wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch.* 
 
Jetzt schon vormerken: 
SILVESTERKICK 2019 (in Kooperation mit 
dem SV Burkheim) 
„Alt gegen Jung“ 
Ort: Sportgelände des SV Burkheim 
Bewirtung: 12 -18 Uhr 
Treffpunkt Spieler: 13 Uhr 
Spielbeginn: 14.30 Uhr 
Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen 
oder vom Rand aus mitzufiebern. 

06. Januar 2020 
Förderverein SV Jechtingen: 
13.00 Uhr Generalversammlung (Sportheim) 
14.00 Uhr 5 Nuff - 5 Nah - Turnier 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 

Sonstiges

Winzergenossenschaft  
Leiselheim am Kaiserstuhl eG 
Öffnungszeiten 
Heiliger Abend, 24.12.2018 von 10- 12 Uhr 
und 
Silvester, 31.12.2018 von 10-12 Uhr 
 
 
Kreisverband Obstbau,  
Garten und Landschaft e.V. 
KOGL Emmendingen 
Schnittkurs für Obstbäume am 4. Januar
Auch im Januar, wenn die Temperaturen 
nicht unter minus 5 Grad gesunken sind, 
können Obstbäume geschnitten werden. Im 
KOGL-Lehrgarten werden im Rahmen der 
monatlichen Info-Veranstaltungen Kurse an-
geboten, bei denen der richtige Schnitt er-
lernt oder Vergessenes aufgefrischt werden 
kann. In der Winterzeit finden diese jeweils 
am ersten Samstag jeden Monats von 10.00 
bis ca. 12.00 Uhr statt. Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Je nach Teilnehmerzahl werden 
mehrere kleine Gruppen gebildet, mit de-
nen erfahrene Fachwarte an den Bäumen in 
Theorie und Praxis die richtigen Schnittmaß-
nahmen erklären. Interessierte kommen ein-
fach am Samstag, den 4. Januar ab 10.00 Uhr 
in den Lehrgarten des Kreisverbandes Obst-
bau, Garten und Landschaft in Kenzingen an 
der „Alten Straße“. Teilnahmegebühren wer-
den nicht erhoben, der KOGL freut sich aber 
über eine Spende für die Pflege und Unter-
haltung des Lehrgartens. Weitere Informati-
onen auch unter www.koglemmendingen.
de im Internet.

 
 
Job-Start-Börse Freiburg geht 
in die nächste Runde 
Unternehmer und Ausbildungsstätten 
präsentieren sich am 15. und 16. Januar 
auf der Messe Freiburg 
 
Der Termin für die nächste Job-Start-
Börse in Freiburg steht fest: Bei kosten-
freiem Eintritt informieren am 15. und 16. 
Januar rund 180 Aussteller aus Industrie, 
Handel, Gesundheit und Dienstleistung 
sowie Bildungseinrichtungen und -träger 
über Ausbildungsberufe und duale Studi-
engänge. Zum Rahmenprogramm gehört 
unter anderem ein Speed Dating und ein 
Elterninformationsabend. 
 
Einen Platz im Traumberuf finden, diesen 
Wunsch ermöglicht die Job-Start-Börse Frei-
burg. Regionale Ausbildungsbetriebe, be-
rufsbildende Schulen und Anbieter dualer 
Studiengänge geben Einblicke in den Alltag 
des Berufslebens und zeigen Wege für einen 
Berufseinstieg auf. „Ob man auf der Suche ist 
nach einem Praktikum, einem Ausbildungs- 
oder dualen Studienplatz, hier kann man 
sich unkompliziert und direkt informieren“, 
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erklärt Daniel Strowitzki, Geschäftsführer 
der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe, 
die Veranstalterin der Job-Start-Börse Frei-
burg ist. 
Viele der Unternehmen haben zum Zeit-
punkt der Messe noch nicht alle Ausbil-
dungsplätze für 2020 besetzt. Daher bietet 
das Speed-Dating Jugendlichen die Mög-
lichkeit, die Unternehmen in 10-minütigen 
Kennenlerngesprächen mit ihren Bewer-
bungsunterlagen von sich zu überzeugen. 
Ausbildungsleiter und Personalverantwort-
liche von mehr als 30 Unternehmen freuen 
sich auf interessierte Bewerber und geben 
direktes Feedback. Dass das Konzept auf-
geht, bestätigt Eva-Maria Häringer von der 
VMTA-Schule Freiburg: „Unsere Erfahrungen 
bei der Veranstaltung waren super. Wir ha-
ben bei der letzten Messe vor Ort eine Be-
werbung ausgehändigt bekommen; diese 
Schülerin hat bei uns ihre Ausbildung be-
gonnen und wir sind mehr als nur zufrieden 
mit ihr.“ Das Speed-Dating findet dieses Mal 
am Mittwoch, 15. Januar, von 16 - 18 Uhr in 
separaten Räumen der Messehalle 1 statt. 
Zur Vorbereitung auf die Job-Start-Börse fin-
det für Eltern ein Informationsabend statt. 
„Eltern spielen eine große Rolle bei der Ent-
scheidungsfindung der jungen Menschen. 
Mit dem Infoabend möchten wir ihnen alle 
notwendigen Instrumente an die Hand ge-
ben, damit sie ihren Kindern beim Besuch 
optimal zur Seite stehen können“, sagt Su-
sanne Stuckmann von der IHK Südlicher 
Oberrhein, Koordinatorin der Job-Start-
Börse Freiburg. Dazu gehört neben der Prä-
sentation der Hallenpläne für die Orientie-
rung, auch ein Vortrag zu „Knigge“ für den 
Messebesuch sowie ein Impuls zur Rolle der 
Eltern im Berufswahlprozess. Darüber hin-
aus berichtet eine Auszubildende darüber, 
welche Dienstleistungsangebote es in der 
Berufs- und Studienberatung gibt. Im An-
schluss stehen Fachexperten der Berufswahl 
für allgemeine und persönliche Fragen Rede 
und Antwort. Der Elterninformationsabend 
findet am Donnerstag, 9. Januar, von 19 bis 
21 Uhr, in der Messehalle 1 in Freiburg statt. 
Die Teilnahme beim Speed-Dating am Mittwoch, 
15. Januar, von 16 bis 18 Uhr, in den Konferenz-
räumen 1 bis 4 der Messe Freiburg ist kostenfrei, 
eine Anmeldung nicht erforderlich. Detaillierte 
Informationen, Tipps für das Speed-Dating und 
die Liste der teilnehmenden Betriebe im Netz: 
www.jobstartboerse.de. Hier gibt es auch sonst 
alles Wissenswerte rund um die Job-Start-Börse 
am 15. und 16. Januar in der Messe Freiburg. Die 
gesamte Veranstaltung ist eine Initiative für Aus-
bildungsplätze in der Region von FWTM, AOK, BZ 
Medien, Agentur für Arbeit Freiburg, Handwerks-
kammer Freiburg, Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau und IHK Südlicher Oberrhein. 
 
 
Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau 
SVLFG befürwortet Recht auf Schall-
dämpfer 
Im November letzten Jahres hat das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig einem 
Jäger das Bedürfnis, sein Gehör durch 

einen Schalldämpfer zu schützen, ab-
gesprochen. Die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
spricht sich dennoch für eine generelle 
Erlaubnis zum Einsatz von Schalldämp-
fern bei der Jagdausübung aus. 
Viele Landesregierungen haben bereits ihre 
Jagdgesetze geändert und erlauben den 
Einsatz von Schalldämpfern an Jagdwaffen. 
Aus Sicht der SVLFG sollte bei der Geneh-
migung von Schalldämpfern das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit gemäß Artikel 2 
des Grundgesetzes berücksichtigt werden. 
Es ist unstrittig, dass der Schussknall von 
Jagdwaffen über kurz oder lang das Gehör 
des Jägers schädigt. Zudem gefährdet und 
belastet der Schusslärm die Treiber, Hunde-
führer und unbeteiligte Dritte. 
Die SVLFG hält es für notwendig, den Ge-
sundheitsschutz der Jäger durch den Einsatz 
von Schalldämpfern zu fördern. Nach Anga-
ben der Deutschen Versuchs- und Prüfan-
stalt für Jagd- und Sportwaffen sowie nach 
Schusslärmmessungen der SVLFG liegt der 
Mündungsknall von Jagdwaffen bei scha-
lenwildtauglichen Kalibern zwischen 155 
und 165 Dezibel (C). Durch Schalldämpfer 
wird der Schussknall um 20 bis 25 Dezibel 
(C) gesenkt und dadurch der gesetzlich zu-
lässige Höchstwert von 137 Dezibel (C) in 
der Regel unterschritten. 
Gesetzlich normierte Grundprinzipien des 
Arbeitsschutzes zielen darauf ab, Gefahren 
nach Möglichkeit bereits von vornherein gar 
nicht entstehen zu lassen und nicht erst in 
zweiter Linie durch eine persönliche Schut-
zausrüstung zu reduzieren. Das bedeutet in 
diesem Fall, dass der Lärm bereits am Ent-
stehungsort reduziert wird – dies wird durch 
den Schalldämpfer-Einsatz erfüllt - und 
nicht erst durch eine persönliche Schutzaus-
rüstung die schädlichen Auswirkungen auf 
den Menschen verhindert werden. 
 
 
Ergänzende unabhängige  
Teilhabeberatung 
Die nächsten Termine für die Teilhabebe-
ratung finden am Donnerstag, 09.01.2020 
sowie am Donnerstag, 13.02.2020 von 10:00 
bis 12:00 Uhr im Bürgersaal (Zimmer 206) 
des Rathauses Breisach statt. Menschen mit 
(drohender) Behinderung und deren Ange-
hörige aus der Region KaiserstuhlTuniberg 
können zu Fragen rund um die Themen 
Rehabilitation und Teilhabe gerne einen 
Termin bei Iva Linda Kraus vereinbaren (Te-
lefon: 0761/7699162-0 oder E-Mail: info@
teilhabeberatung-bh-fr.de).
Termine in der Beratungsstelle in Freiburg 
sind jederzeit nach Vereinbarung möglich. 
 
 
Deutsche Rentenversicherung 
Die Vertreterversammlung, das Parlament 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg, verabschiedete am 13. 
Dezember 2019 in Stuttgart mit knapp 22,9 
Milliarden Euro den zweitgrößten Haushalt 
des Bundeslandes. Der Großteil der Einnah-
men stammt aus Beiträgen. Auf der Ausga-
benseite bilden Rentenzahlungen mit rund 

18,8 Milliarden Euro die mit Abstand größte 
Position. Für medizinische und berufliche 
Rehabilitation hat die DRV Baden-Württem-
berg über 557 Millionen Euro eingeplant.
 
Kernmarke der DRV Baden-Württemberg: 
Auskunft und Beratung
Der Vorsitzende der Geschäftsführung, An-
dreas Schwarz, hob bei der Vertreterver-
sammlung die Dienstleistungsangebote des 
gesetzlichen Rentenversicherungsträgers 
hervor. Die Arbeit der DRV Baden-Württem-
berg orientiert sich in ihren Angeboten im-
mer nah an den Bedürfnissen der Kunden. 
So nutzen beispielsweise Arbeitgeber die 
Möglichkeit einer Beratung des DRV-Firmen-
services direkt vor Ort in ihrem Unterneh-
men. Insgesamt bietet die DRV Baden-Würt-
temberg ein engmaschiges Beratungsnetz 
mit Regionalzentren und Außenstellen und 
kurzen Wartezeiten. Die Beraterinnen und 
Berater führen intensive Gespräche mit den 
Ratsuchenden zum Thema Prävention, Re-
habilitation, Rente und Altersvorsorge und 
helfen, wo es geht. »Wir sind in Auskunft 
und Beratung bundesweit unangefochten 
die Nummer 1. Dies wollen und werden wir 
auch in Zukunft bleiben – darauf dürfen sich 
unsere Kunden verlassen«, sagte Andreas 
Schwarz. In den letzten zehn Jahren hat die 
DRV Baden-Württemberg 64.000 Intensiv-
gespräche zur Altersvorsorge geführt. »Die 
Qualität dieser Beratungen wurde uns in der 
Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest 
bestätigt«, informierte Schwarz die Mitglie-
der der Vertreterversammlung.
 
Digitalisierung der Geschäftsprozesse 
Um das Angebot stets up to date zu halten, 
geht die DRV Baden-Württemberg auch 
neue Wege. Sie bietet insbesondere für die 
Kundinnen und Kunden im ländlichen Raum 
Beratung per Videochat an. Zudem erleich-
tert die DRV ihren Versicherten den Zugang 
zu den Leistungen des gesetzlichen Ren-
tenversicherungsträgers. Zum Beispiel ist es 
möglich, online einen Reha-Antrag zu stel-
len, der wiederum seit diesem Jahr von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern komplett 
papierlos bearbeitet wird. »Das waren große 
Schritte für unser Haus, aber natürlich wer-
den es nicht die letzten bleiben in punkto 
Digitalisierung«, sagte Joachim Kienzle, al-
ternierender Vorsitzende des Vorstandes der 
DRV Baden-Württemberg.
Auskünfte zu den Themen Prävention, Reha-
bilitation, Altersvorsorge und Rente gibt es bei 
der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg in den Regionalzentren und Au-
ßenstellen im ganzen Land, über das kosten-
lose Servicetelefon unter 0800 100048024, bei 
den ehrenamtlich tätigen Versichertenberate-
rinnen und -beratern sowie im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Lions Club Kaiserstuhl Breis-
gau 
Viele Türchen sind schon geöffnet 
Die Gewinne aus dem Lions Glücks Ad-
ventskalender 2019 warten schon auf die 
Abholung. Noch vor Weihnachten kann der 
Gewinn in den Händen der glücklichen Ge-
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winner sein! 
Die Gewinne können bis 31. Januar 2020 
bei Landhausmode Hirtler, Hauptstraße 53, 
79346 Endingen am Kaiserstuhl während 
der regulären Ladenöffnungszeiten abge-
holt werden. 

Die Mitglieder des Lions Club Kaiserstuhl 
Breisgau wünschen allen Beteiligten des 
Lions Glücks Adventskalenders friedvolle 
Festttage und gratulieren den Besitzern der 
Kalender mit den folgenden Gewinnnum-
mern für die Türchen vom 1. bis 15. Dezem-
ber 2019: 
22, 38, 54, 59, 64, 77, 97, 114, 147, 162, 180, 
189, 212, 261, 271, 277, 282, 372, 397, 405, 
412, 503, 561, 562, 643, 657, 808, 821, 841, 
868, 882, 884, 992, 1012, 1046, 1047, 1072, 
1210, 1250, 1260, 1261, 1266, 1277, 1284, 
1290, 1316, 1346, 1402, 1456, 1493, 1502, 
1510, 1528, 1585, 1652, 1659, 1679, 1689, 
1745, 1755, 1797, 1801, 1806, 1895, 1899, 
1921, 1988, 1998, 2032, 2094, 2114, 2120, 
2127, 2147, 2183, 2190, 2213, 2214, 2231, 
2327, 2332, 2342, 2389, 2390, 2440, 2475, 
2509, 2516, 2519, 2540, 2605, 2634, 2640, 
2695, 2735, 2769, 2793, 2801, 2833, 2846, 
2951, 2971, 3009, 3011, 3048, 3065, 3083, 
3133, 3141, 3179, 3250, 3259, 3260, 3262, 
3278, 3282, 3328, 3333, 3344, 3374, 3408, 
3440, 3443, 3444, 3457, 3467, 3518, 3544, 
3555, 3557, 3602, 3634, 3651, 3655, 3688, 
3702, 3707, 3728, 3761, 3793, 3800, 3802, 
3818, 3835, 3890, 3900, 3975, 4077, 4082, 
4106, 4205, 4223, 4228, 4240, 4247, 4250, 
4259, 4271, 4299, 4346, 4358, 4407, 4451, 
4453, 4500. (Ohne Gewähr) 
Die Kalendernummern, die gewonnen ha-
ben, sind auch tagesgenau unter www.ad-
ventskalender-kasierstuhl.de zu finden. 
Die Hochwertigkeit der Preise ist den vielen 
Sponsoren aus der Raumschaft zu verdan-
ken, die die Preise gespendet haben. Nur 
durch deren Mithilfe kann der Lions-Glücks-
Adventskalender entstehen. Die Lions-Club-
Mitglieder Kaiserstuhl-Breisgau sagen herz-
lichen Dank an alle beteiligten Personen 
und Firmen. 

Grenzen überschreiten  
für Bildung und Studium
Deutsch-französische Berufsberatung im 
BiZ 
Am Donnerstag, 16. Januar, informiert die 
französische Berufsberatung im Berufsin-
formationszentrum (BiZ) der Agentur für 
Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77, über 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in 
Frankreich.

Die oberrheinische Region bietet auch 
grenzüberschreitend hervorragende Mög-
lichkeiten zur Ausbildung und Erweiterung 
des persönlichen Horizonts. Mit einem Be-
rufs- oder Studienabschluss in Frankreich 
vertieft man zudem Sprache und Kultur 
des regional wichtigsten Nachbarn. Frank-
reichinteressierte können sich wahlweise in 
deutscher oder französischer Sprache indi-
viduell beraten lassen. Anmeldung ist mög-
lich bis Montag, 13. Januar, unter Telefon 
0761 2710 264 oder per E-Mail an 
freiburg.biz@arbeitsagentur.de. 
 

 
Vortragsreihe BiZ & Donna 
„WieDerEinstieg“ gelingt 
Am Dienstag, 14. Januar, informiert Andrea 
Klimak zum Thema „Erfolgreich wiederein-
steigen“. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 
Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ, 
Raum A007) der Agentur für Arbeit Freiburg, 
Lehener Straße 77. Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Die Veranstaltung richtet sich an Frauen und 
Männer, die nach der Familienphase oder 
der Pflege von Angehörigen den berufli-
chen Wiedereinstieg vorbereiten. Interes-
sentinnen erhalten Tipps zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, zur Situation auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt, welche grundsätz-
lichen Anforderungen Bewerberinnen im 
Wettbewerb um Arbeitsplätze mitbringen 
müssen und wie die Agentur für Arbeit mit 

ihrem Service- und Förderangebot den be-
ruflichen Wiedereinstieg unterstützen kann.
Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Kli-
mak organisierten Vortragsreihe BiZ & Don-
na. Als Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für 
Arbeit Freiburg in übergeordneten Fragen 
der Frauenförderung, der Gleichstellung 
von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 
und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 

 
Vortragsreihe  
„Von der Uni in den Beruf“ 
Berufseinstieg in der Technikbranche 
Was bieten und erwarten Arbeitgeber?
Am Donnerstag, 16. Januar, informieren Ver-
treter der AVNET Integrated | MSC Techno-
logies und der SICK AG beispielhaft für die 
regionale Technikbranche über Erfolgsfak-
toren eines erfolgreichen Berufseinstiegs als 
Hochschulabsolvent. Unter Moderation von 
Marian Seidenberg, Berater für akademische 
Berufe, Agentur für Arbeit Freiburg, gibt es 
anschließend eine Diskussions- und Frage-
runde.

Die Veranstaltung beginnt um 18:15 Uhr in 
der Technischen Fakultät, Georges- Köhler-
Alle 101 (Raum 101 02 016/018)) der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg und endet 
voraussichtlich um 19:45 Uhr. Die Teilnahme 
ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erfor-
derlich. 

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe 
„Von der Uni in den Beruf“, die in Kooperati-
on von Agentur für Arbeit Freiburg und dem 
Service Center Studium der AlbertLudwigs-
Universität für Studierende und Hochschul-
absolventen organisiert wird 
 
 
 

Ende des redaktionellen Teils
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Tipps & Tricks
Weihnachtsaromen wie wir sie in unserem Rezept 

im Spekulatius (u. a. Nelken, Zimt, Kardamon) und 

in Form von Lebkuchengewürz fi nden, verfeinern nicht 

nur Desserts, Gebäck und Glühwein, sondern tun auch 

Leib und Seele gut. Denn exotische Gewürze von Vanille 

über Koriander bis zu Ingwer oder Piment regen die Sinne an, 

wirken harmonisierend und beruhigend. Und sie besitzen einen 

gewissen Heilungseffekt, z. B. bei Magen-Darm-Beschwerden. 

Dank dieser positiven Eigenschaften lässt sich auch erklären, 

dass selbst der recht üppige Festtagsbraten meist unbescha-

det verdaut werden kann. So fördert beispielsweise die 

Gewürznelke die Verdauung und hemmt Entzündungen, 

hilft bei Herpes und Migräne. Für den weihnachtli-

chen Wohlgeruch in Wohnung und Haus sorgt 

ein Gewürz-Potpourri (alternativ: eine mit 

Gewürznelken gespickte Orange). 

zutaten für
4 GROSSE ODER 10 KLEINE GLÄSER

500 g Sahne-Naturjoghurt 
500 g Vanillejoghurt 
6 mittelgroße Äpfel (z.B. Boskop)
1 1/2 EL Rosinen 
1/2 EL Korinthen
2 TL Zimt 
1/2 TL Lebkuchengewürz 
Saft einer kleinen Zitrone 
1 EL Wasser 
200 g Spekulatius 
4 EL gehackte Mandeln 
Außerdem (optional)
für alle die Marzipangeschmack lieben:
2-3 Tropfen Bittermandel-Aroma 

Das Festdessert: 

Bratapfel-Spekulatius-

Joghurtcreme 
mit Rosinen und 

Korinthen 

Zubereitung
Ein engmaschiges Sieb mit Küchenpapier auslegen und eine 
Schale unterstellen. Sahnejoghurt im Sieb gut abtropfen 
lassen. Dann beide Joghurtsorten mit einem Löffel verrühren.
Äpfel entkernen und fein würfeln. Zusammen mit Rosinen, 
Korinthen, Zimt, Lebkuchengewürz, dem Saft der Zitrone 
und einem Esslöffel Wasser in einen Topf geben. Einmal 
aufkochen und anschließend auf kleiner Flamme köcheln 
lassen. Wer dem Ganzen Marzipan-Geschmack verleihen will, 
kann (kein MUSS, aber empfehlenswert!) 2-3 Tropfen Bitter-
mandel-Aroma dazu geben. Die Äpfel grob mit einem Löffel 
zerdrücken, alles abkühlen lassen.
Spekulatius mit den Händen in kleine Stücke brechen.
In jedes Glas eine Schicht Spekulatius geben. Erst mit Apfel-
mus, anschließend mit Joghurtcreme toppen. Dies dann noch 
dreimal wiederholen. Anschließend die Gläser für mindestens 
3-4 Stunden in den Kühlschrank stellen.
Kurz vor dem Servieren gehackte Mandeln in einer Pfanne 
ohne Öl goldbraun anrösten und jedes Gläschen mit gehack-
ten Mandeln garnieren.



Für die vielen Glückwünsche, Geschenke und 
Gutscheine die ich seitens der Privatpersonen, Vereine, 
Kirchengemeinde und der Gemeinde Sasbach zu meinem

85. Geburtstag
entgegennehmen durfte, möchte ich mich auf diesem

Wege sehr herzlich bedanken. 
Gleichzeitig wünsche ich allen frohe Weihnachten 

und für 2020 Gesundheit und alles Gute.

Fritz Dinger 

Unsere Öffnungszeiten 
an Weihnachten und 

Silvester:
Samstag, 21. Dez. 2019 

von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Montag, 23. Dez. 2019 

von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
Heiligabend, 24. Dez. 2019 
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
Silvester, 31. Dez. 2019 

von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  

Ihr 
Fränkel - Team 
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 Aktionscode P-2020-01

25%* Rabatt auf Ihre ersten 
Anzeigenschaltungen im Januar 
Die Feiertage sind vorbei und das Geschäfts-
leben kommt wieder in Fahrt. Starten auch 
Sie mit neuem Schwung in das Neue Jahr. 
Ihre rabattierten Anzeigen im „Blättle“ brin-
gen Ihren geschäftlichen Erfolg auf Touren. 
Na? Fühlt sich Ihr Glücksjahr schon gut für 
Sie an?

Unsere Aktion gilt vom 3.1. - 31.1.20 
in den Kalenderwochen 2, 3, 4 und 5.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuellen 
Preislisten für Gewerbetreibende und Werbeagenturen (gültig ab 1. Januar 2020). 
*Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. 
Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden 
sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinba-
rungen mit unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattier-fähig.

2020 WIRD IHR GLÜCKSJAHR

Es fängt schon gut an: 25%* Rabatt 
auf Ihre ersten Anzeigenschaltungen im Januar

Unsere 

Neujahrsaktion 

für Sie!

%





Schöne Geschenke 
zum Weihnachtsfest     
Frische Blumensträuße, Pflanzen im Filzmäntelchen, 
Lichtgeschenke, süße Blumentörtchen, liebevolle 
Mitbringsel oder Geschenkgutscheine…
bei uns finden Sie sicherlich das Passende. 
Ihr Blumengeschäft Ginkgo in Wyhl.

Öffnungszeiten:
Samstag,          den 21.12. von      8-20 Uhr
Sonntag,           den 22.12. von    10-13 Uhr
Montag,            den 23.12. von      8-20 Uhr
Heiligabend,  den 24.12. von      8-13 Uhr                                                                                                       

Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches und 
fröhliches Weihnachtsfest und einen guten und 

gesunden Start ins neue Jahr. 
Ihr Ginkgo Team.

Ginkgo Blumen, Endingerstraße 90a, 79369 Wyhl, 
T.: 07642-925667, facebook, www.ginkgo-wyhl.de



Jetzt auch

Online blättern!

www.primo-stockach.de

Sasbach

IHRE WEIHNACHTSGRUSSANZEIGEN IM HEIMATBLATT...

Ihr persönlicher Gruß von...
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FROHE WEIHNACHTEN
UND EINEN GUTEN START 

INS NEUE JAHR 2020!

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Anzeigenkunden,
wiedermal haben wir es geschafft. 
Das Jahr 2019 neigt sich nun dem Ende 
zu und wir blicken voller Zuversicht in 
Richtung 2020! 

Weihnachtszeit - Zeit, innezuhalten 
und das vergangene Jahr mit all 

seinen Höhen und Tiefen 
Revue passieren zu lassen.

Weihnachtszeit -Zeit, um all 
das Alte loszulassen und 

dem neuen Jahr mit Hoffnung 
und Freude entgegenzutreten.

Zum Weihnachtsfest wünschen wir 
besinnliche Stunden, zum Jahreswechsel 
Heiterkeit und Frohsinn, für das neue 
Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg!

Weihnachtliche Grüße aus Stockach

Ihr PRIMOVERLAG

Wir haben vom 20.12.2019 bis einschließlich 02.01.2020 geschlossen.
Wir sind ab dem 03.01.2020 zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da.
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Frohe Weihnachten
und ein gutes, gesundes neues Jahr

VIELEN DANK FÜR IHRE TREUE 
UND IHR VERTRAUEN

www.blumen-fraenkel.de

Zum Weihnachtsfest
besinnliche Stunden.

Zum Jahresende danke für
Vertrauen und Treue

Zum neuen Jahr
Gesundheit, Glück, Erfolg
und Zufriedenheit.

Brigitte Thorwart-Kosmetik
Entspannung und Erholung für
Körper, Geist und Seele
Jechtingen • Tel. 07662 / 62 74

2020.

Aufgabe:
Male deine 4 liebsten 
Dinge zur Weihnachtszeit .
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Gesegnete Weihnachten und
viel Erfolg im neuen Jahr

wünschen wir allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.

Eschenweg 3
79361 Sasbach
Tel: 07642 7879

Frohe  Weihnachten
und ein gutes, gesundes neues Jahr!und ein gutes, gesundes neues Jahr!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.
Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 2020.

RAINER MEYER
RAUMAUSSTATTUNGEN

Hauptstraße 55 • 79235 Oberrotweil
www.raumausstattung-meyer.de

Leiselheimerhof
Familien Frey und Güthlin
Tel. 07642 - 928920
24.12. + 01.01. geschlossen,
25.12. ab 11:30 Uhr geöffnet,
26.12. ab 10:00 Uhr geöffnet,
31.12. ab 18:00 Uhr geöffnet.

Wir wünschen all unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten ein besinnliches
Weihnachten und ein Gutes 2020.

Allen Kunden und Freunden unseres
Hauses ein frohes Fest und viel Glück
im neuen Jahr.

WWERNERERNER HHOFEROFER
Gipser & Stuckateurbetrieb
Jechtinger Str. 31
79361 Sasbach
Tel.: 0 76 42 - 58 24
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Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 2020

Ziegelfeld 10 • 79235 Vogtsburg • Tel. 07662 94 78 40

Urlaub vom 23.12.2019 bis 6.1.2020

07644 - 318

Wir machen Urlaub vom 23.12. - 6.1.2020
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Weihnachten und die Vorweihnachtszeit lo-
cken überall auf der Welt mit allerlei süßen 
Leckereien. 
Deutschland kommt mit seiner großen Auswahl eine Son-
derstellung zu: Nürnberger Lebkuchen, Dresdner Christ-
stollen, Aachener Printen, Frankfurter Bethmännchen und 
unzählige Sorten anderer selbstgemachter Weihnachtsplätz-
chen versüßen hier die kalten Tage. Österreich hat regionale 
Schätze wie beispielsweise das vielerorts beliebte Vanillekip-
ferl, aber auch die kalorienreichen Nussecken zu bieten.

In der Schweiz wird vor allem das Mailänderli als „Weih-
nachtsguetzli“ gebacken. Hierbei handelt es sich um ein 
Butterplätzchen, wie es in ähnlicher Art auch in vielen an-
deren Ländern bekannt ist. Doch anders, als der Name es 
nahelegt, hat das Buttergebäck mit der italienischen Stadt 
wenig gemein. Denn in Italien steht in dieser Zeit der Pa-
nettone ganz oben auf der Speisekarte. Der Rosinenkuchen 
mit kandierten Früchten ist dem Christstollen sehr ähnlich. 
Spanien hingegen ist bekannt für seine Polverones, ein Sch-
malzgebäck mit Mandeln aus Andalusien.

Vor allem Gewürze sind auf dem 
europäischen Festland die Quint-
essenz der Weihnachtsbäckerei: 
Zimt, Anis, Nelken und Vanille 
sind die wichtigsten Zutaten bei 
Plätzchen und anderen Schmankerln.

Wer die britische Insel besucht, � ndet Ingwerkekse oder 
Gingerbread (Lebkuchen) sowie Fruchtkuchen, die anderen 
europäischen Gebäcken ähneln. Belgien ist die Heimat des 
weitverbreiteten Spekulatius. Und die kulinarisch hochver-
sierten Franzosen? Nun ja…, so berühmt, außergewöhnlich 
und umfangreich die französische Küche auch ist, Vorweih-
nachtsgebäck gibt es hier eher nicht. Dafür sorgt nach dem 
großen Weihnachtsessen der Bûche de Noël, ein Biskuitku-
chen mit viel Schokolade, für ausreichend Süße und Kalo-
rien.

Länder in Amerika oder Ozeanien sind in Bezug auf das 
Weihnachts- und Vorweihnachtsessen wie in vielen an-
deren Bereichen stark von ihren ehemaligen Kolonialher-
ren beein� usst. So gibt es in Nordamerika, Australien und 
Neuseeland die typischen britischen Konfekte. Südamerika 
hingegen wird von italienischen und spanischen Ein� üssen 
geprägt: Den italienischen Panettone gibt es beispielsweise 
in sehr ähnlicher Form auch in Peru.

Richtig süß wird es hingegen in einem Land, das religiös und 
kulturell eigentlich gar kein Weihnachtsfest kennt, jedoch 
den kommerziellen Gewinn dieser Zeit für sich entdeckt 
hat: Japan. Neben einem Weihnachtskuchen – der haupt-
sächlich aus Schlagsahne besteht – gibt es hier sogenann-
te Schneeball-Kekse. Die stärkehaltigen, in Puderzucker 
gewendeten Kugeln werden zwar das ganze Jahr gegessen, 
haben aber alleine schon wegen ihres Namens im Dezember 
Hochkonjunktur.

Also warum erweitern Sie nicht einfach einmal die tradi-
tionelle Weihnachtsbäckerei mit Leckereien aus anderen 
Ländern und Regionen und überraschen Naschkatzen in 

der Vorweihnachtszeit mit neuen 
Rezepten?                           tat/DEIKESüdamerika hingegen wird von 

italienischen und spanischen
Ein� üssen geprägt.

Weihnachtsplätzchen -
  Süße Reise durch die Vorweihnachtszeit

Ein� üssen geprägt.
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7 Sasbach

Zum Jahresende danken wir für die gute Zusammenarbeit.Wir wünschen Ihnenein frohes Weihnachtsfest und für 2020 alles Gute.

- Installationen - E-Check - Torantriebe - Telefonanlagen 
- Alarmsysteme - Elektroheizsysteme - Haushaltsgeräte 

u. Reparatur - Fernsehen/Antennen- u. Satanlagen

79361 Sasbach-Jechtingen
Dorfstraße 59( 0 76 62 / 63 95 • Fax 85 26

79346 Endingen 
Königschaffhauser Str. 5(0 76 42 / 28 20 • Fax 93 01 73
Mobil 0172 / 7 71 41 74
„Hast Du Elektrokummer, 
wähle einfach diese Nummer”

Punsch
Ein Weihnachtsmarkt ohne Punschstand – undenkbar. Zu ver-
danken haben wir das heiß-würzige Wintergetränk den Händlern 
der britischen Ostindien-Kompanie. Sie brachten es einst aus In-
dien zu uns nach Europa. Damals benötigte man für einen Punsch 
angeblich genau fünf Dinge: Zucker, Zitronen-
saft, Wasser, Gewürz und Arrak, einen 
Branntwein. Diese Anzahl der Zutaten soll 
es gewesen sein, die die Briten bei der 
Benennung des Getränks inspirierte: 
Man vermutet, dass hinter „punch“, dem 
englischen Wort für Punsch, die gleich 
klingende Hindi-Zahl „panc“ für „fünf“ 
steckt. 

DEIKE

saft, Wasser, Gewürz und Arrak, einen 

DEIKE
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8Sasbach

Wir danken unseren
Kunden für das uns er -
wiesene Vertrauen. Wir
wünschen der gesamten
Einwohner schaft ein
frohes Fest und viel Er-
folg im neuen Jahr.

Ringswald &
Beck GmbH
Schreinerei-Fensterbau-
Klappläden-Parkettböden

Fabrikstraße 7
79361 Sasbach
Tel. 0 76 42/70 65

 
 

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN.

Wir sagen allen unseren Kunden
ein herzliches Dankeschön,

wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes,

glückliches neues Jahr.

Malerfachbetrieb
Klaus Sexauer
Fabrikstraße 6, 79361 Sasbach

Tel. 0 76 42 / 92 89 92, Mobil 0173 / 65 74 580
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